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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 279-2014
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2014.RRGR.1242

Eingereicht am: 02.12.2014

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Ja 
Eingereicht von: GSoK (Zumstein, Bützberg) (Sprecher/in)

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Ja 

RRB-Nr.: 219/2015
Direktion: Gesundheits
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat: Annahme

Standesinitiative: Evaluation von

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton Bern folgende Sta
desinitiative ein: 

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG)
(neu), Übergangsbestimmung zu Artikel 49 KVG:

«Der Bund evaluiert im Rahmen der laufenden Wirkungsanalyse KVG
rung, welche Kantone in welchem Rahmen Investitionen und/oder gemeinwirtschaftliche Leistu
gen (z. B. ärztliche Aus- und Weiterbildung) ihre
ren (Art. 49 Abs. 3 KVG).» 

Begründung: 

Nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) gelten schweizweit einheitliche 
Anforderungen für die Finanzierung der Leistungen der obligatorischen K
Den Kantonen ist es gemäss KVG bspw. nicht gestattet, auf Mieteinnahmen zu verzichten, I
mobilien oder Infrastruktur gratis zur Verfügung zu stellen oder Betriebszuschüsse für defizitäre 
Leistungsangebote auszurichten. Nun ist bekannt, 
ihrer Spitäler mit Steuergeldern finanzieren. Dies steht den Grundsätzen des KVG wie auch den 
Richtlinien der GDK entgegen und hat folgenschwere Auswirkungen: Da 
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Standesinitiative: Evaluation von KVG-widrigen Wettbewerbsverzerrungen

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton Bern folgende Sta

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG)1, 7. Titel, Artikel 106a 
estimmung zu Artikel 49 KVG: 

Der Bund evaluiert im Rahmen der laufenden Wirkungsanalyse KVG-Revision Spitalfinanzi
rung, welche Kantone in welchem Rahmen Investitionen und/oder gemeinwirtschaftliche Leistu

und Weiterbildung) ihrer Leistungserbringer über Steuergelder finanzi

Nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) gelten schweizweit einheitliche 
Anforderungen für die Finanzierung der Leistungen der obligatorischen K
Den Kantonen ist es gemäss KVG bspw. nicht gestattet, auf Mieteinnahmen zu verzichten, I
mobilien oder Infrastruktur gratis zur Verfügung zu stellen oder Betriebszuschüsse für defizitäre 
Leistungsangebote auszurichten. Nun ist bekannt, dass gewisse Kantone trotzdem Investitionen 
ihrer Spitäler mit Steuergeldern finanzieren. Dies steht den Grundsätzen des KVG wie auch den 
Richtlinien der GDK entgegen und hat folgenschwere Auswirkungen: Da 
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widrigen Wettbewerbsverzerrungen 

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton Bern folgende Stan-

, 7. Titel, Artikel 106a 

Revision Spitalfinanzie-
rung, welche Kantone in welchem Rahmen Investitionen und/oder gemeinwirtschaftliche Leistun-

r Leistungserbringer über Steuergelder finanzie-

Nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) gelten schweizweit einheitliche 
Anforderungen für die Finanzierung der Leistungen der obligatorischen Krankenpflege (OKP). 
Den Kantonen ist es gemäss KVG bspw. nicht gestattet, auf Mieteinnahmen zu verzichten, Im-
mobilien oder Infrastruktur gratis zur Verfügung zu stellen oder Betriebszuschüsse für defizitäre 

dass gewisse Kantone trotzdem Investitionen 
ihrer Spitäler mit Steuergeldern finanzieren. Dies steht den Grundsätzen des KVG wie auch den 
Richtlinien der GDK entgegen und hat folgenschwere Auswirkungen: Da für die Festlegung der 
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Tarife diejenigen Spitäler als Referenz gelten, welche die Leistungen in der notwendigen Qualität 
effizient und günstig erbringen, ermöglichen Kantone, die ihre Leistungserbringer mit Steuergel-
dern unterstützen, diese tiefen OKP-Tarife. So wird die Basis für die Tariffestsetzung für die ge-
samte Schweiz verzerrt. Gleichzeitig entstehen für die restlichen Leistungserbringer gravierende 
Wettbewerbsnachteile bzw. erheblicher Druck auf ihre OKP-Tarife. 

Die Problematik der Wettbewerbsverzerrungen wurde auch auf Bundesebene schon mehrfach 
thematisiert.2 Der Bundesrat hat in seinen Antworten jedoch wiederholt festgehalten, dass den 
Kantonen mit dem KVG bewusst ein gewisser Spielraum eingeräumt wurde und es den Träger-
schaften der Spitäler, also auch den Kantonen, freistehe, ihren Einrichtungen Finanzmittel für 
Investitionen zur Verfügung zu stellen, obwohl dies aus dem KVG so nicht hervorgeht. 

Der Kanton Bern hat nicht nur aufgrund seiner weiterhin angespannten Finanzlage sondern 
auch, weil er neben dem Universitätsspital über zahlreiche öffentliche und private Spitäler ver-
fügt, keine Möglichkeit, seine Leistungserbringer mit Steuergeldern zu unterstützen. Denn um 
eine innerkantonale Verzerrung zu vermeiden, müsste er alle bernischen Leistungserbringer 
gleichmässig unterstützen. Die Leistungserbringer des Kantons Bern befinden sich durch die 
Praxis anderer Kantone im Nachteil. Diese Situation ist für den Kanton Bern unbefriedigend. 
Deshalb ist auf Bundesebene im Rahmen der Wirkungsanalyse zur KVG-Revision betreffend die 
Spitalfinanzierung transparent zu machen, welche Kantone welche Leistungserbringer mit wel-
chen Beträgen unterstützen oder unterstützt haben. 

Begründung der Dringlichkeit: Die Wirkungsanalyse KVG-Revision Spitalfinanzierung läuft bereits. Ein 
Zwischenbericht ist für 2015 angekündigt. Wenn die Standesinitiative greifen soll, muss ihr Anliegen schon 
vor Vorliegen des Berichts in die laufenden Arbeiten einfliessen und aufgenommen werden. 

 

Antwort des Regierungsrates 

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Kantone die KVG-Teilrevision Spitalfinanzierung 
sehr unterschiedlich umgesetzt haben und dass manche Kantone mit ihrer Umsetzung zumin-
dest dem Geist dieser Teilrevision widersprechen. Es liegt auf der Hand, dass dies die Gefahr 
von Wettbewerbsverzerrungen und von einem (ungerechtfertigten) Druck auf die Tarife beinhal-
tet. Der Regierungsrat berücksichtigt dies bei der Genehmigung von Tarifverträgen und bei Tarif-
festsetzungen. 

Der Kanton Bern hat eine strikte Umsetzung des KVG gewählt, und der Regierungsrat anerkennt 
das Anliegen der Motion. Er ist deshalb bereit, die Motion entgegenzunehmen. Es ist allerdings 
darauf hinzuweisen, dass die von der Motion geforderte Evaluation ein nicht ganz einfaches Un-
terfangen sein dürfte, da es bisher keine klare Definiton und Abgrenzung der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen gibt und manche Kantone ihre Spitäler vermutlich auch indirekt unterstützen, 
etwa indem sie von ihnen für zur Verfügung gestellte Liegenschaften nicht marktkonforme Mieten 
verlangen. Auch ist sich der Regierungsrat bewusst, dass eine Evaluation bestenfalls aufzeigen 
kann, wo Wettbewerbsverzerrungen bestehen. Sie kann aber nur indirekt – indem ein gewisser 
öffentlicher Druck entsteht – dazu beitragen, diese zu vermeiden. 

                                                
2
 Vgl. z. B.: Interpellation 12.3865 – Ungereimtheiten bei der Umsetzung der Spitalfinanzierung (noch nicht behandelt); Interpellation 

13.3185 – Transparente Investitionsbeiträge und Defizitdeckung von Spitälern (noch nicht behandelt); Interpellation 12.3453 – Unter-
schiedliche Umsetzung der Prinzipien der neuen Spitalfinanzierung (erledigt); Motion 12.3245 – Gesetzeskonforme Umsetzung der 
Spitalfinanzierung (mit Änderungen angenommen); Interpellation 10.4001 – Gesetzeskonforme Umsetzung der Spitalfinanzierung 
(erledigt). 
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Schliesslich macht der Regierungsrat darauf aufmerksam, dass beim Einreichen der Standesini-
tiative darauf hingewiesen werden muss, dass die formelle Einordnung zu überprüfen ist, da be-
reits ein Artikel 106a im KVG vorhanden ist (Beiträge zur Prämienkorrektur durch die Versicherer 
und den Bund). 

 

Der Regierungsrat beantragt die Annahme der Motion. 

An den Grossen Rat 

 


